Erforderliche Unterlagen

A.0
Checkliste „Erforderliche Unterlagen Interne Dokumentation nach Maschinenrichtlinie für Maschinen“

Die Checkliste „Erforderliche Unterlagen Interne Dokumentation nach Maschinenrichtlinie für Maschinen“ ist eine Orientierungs- und Arbeitshilfe, die sich am Aufbau des Musterordners der „Internen Dokumentation nach Maschinenrichtlinie“, Anhang A, orientiert.
Die Checkliste verschafft Ihnen zum einen Überblick über alle Dokumente, die nach Maschinenrichtlinie zur internen Dokumentation gehören. Zum anderen bietet Sie Ihnen die Möglichkeit, den aktuellen Projektstand der internen Dokumentation für jene Produkte zu analysieren und zu dokumentieren, die Sie momentan einem Konformitätsbewertungsverfahren nach Maschinenrichtlinie unterziehen.

Zugleich bietet Ihnen die Checkliste die Möglichkeit, Verantwortlichkeiten für noch fehlende Dokumente festzulegen und die betroffenen Mitarbeiter mithilfe der Checkliste über die anfallenden Aufgaben in Kenntnis zu setzen.
Die Fülle von Unterlagen, die bei einem Konformitätsbewertungsverfahren anfallen, lässt nicht immer auf den ersten Blick erkennen, welche Unterlagen für jedes Produkt rechtlich zwingend erforderlich sind, welche Unterlagen in Abhängigkeit von der Art des Produkts rechtlich zwingend erforderlich sind und welche Unterlagen rechtlich nicht zwingend erforderlich sind.
Unterlagen, die nicht automatisch für jedes Produkt, sondern nur in Abhängigkeit von der Art des Produkts zwingend erforderlich sind, stellen für Sie die Herausforderung dar, den Originaltext der Maschinenrichtlinie bzw. der 9. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz genauestens daraufhin zu prüfen, ob Sie diese Unterlage beibringen müssen oder nicht. Das Ergebnis Ihrer Recherche dokumentieren Sie dann in der entsprechenden Spalte in der Checkliste. So wird Ihre Arbeit nachvollziehbar für Vorgesetzte und Kollegen – und nicht zuletzt für die Kontrollbehörden.
Checkliste „Erforderliche Unterlagen Interne Dokumentation nach Maschinenrichtlinie, Anhang VII A“
	Unterlage
	Rechtlich erforderlich?
	Beizubringen?
	Vorhanden?
	Beizubringen

	Kapitel
	Bezeichnung
	zwingend
	wenn zu- treffend
	nein
	ja
	nein
	ja
	nein
	bis:
	von:

	A.1
	Hauptregister „Projektübersicht“

	A.1.3
	Schlüsseltabelle
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	A.2.2
	Register „Maschine“
	

	2.2.3
	Allgemeine Beschreibung der Maschine
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Übersichtszeichnung der Maschine
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Schaltpläne der Steuerkreise
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Funktionsweise der Maschine erforderlich sind
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	Vollständige Detailzeichnungen, eventuell mit Berechnungen, Versuchsergebnissen, Bescheinigungen usw., die für die Überprüfung der Übereinstimmung der Maschine mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erforderlich sind
	X
	
	
	
	
	
	
	
	


	A.2.3
	Register „Anwendungsbereich/ Konformitätsbewertungsverfahren“
	

	2.3.3
	Nachweis zur Ermittlung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2006/42/EG
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Nachweis zur Ermittlung des vorgeschriebenen/gewählten Konformitätsbewertungsverfahrens
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	A.2.4
	Register „Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen“
	

	2.4.3
	Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Richtlinie 2006/42/EG, Anhang I, die für die Maschine berücksichtigt werden müssen
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.4
	Vollständige Liste der harmonisierten Normen im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG aus dem EG-Amtsblatt
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	2.4.5
	Liste der harmonisierten Normen im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG, die für die Maschine berücksichtigt wurden
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.6
	Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach den harmonisierten Normen im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG, die für die Maschine berücksichtigt wurden
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.7
	Liste der sonstigen technischen Spezifikationen im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG aus dem Bundesarbeitsblatt, die für die Maschine berücksichtigt wurden
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.8
	Liste anderweitiger technischer Spezifikationen, die für die Maschine berücksichtigt wurden
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.9
	Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach den sonstigen und anderweitigen technischen Spezifikationen, die für die Maschine berücksichtigt wurden
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.10
	Alle technischen Berichte mit den Ergebnissen der Prüfungen, die vom Hersteller selbst oder im Auftrag des Herstellers durchgeführt wurden
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.11
	Bei Serienfertigung:
Aufstellung der intern getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Übereinstimmung aller gefertigten Maschinen mit den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2.5
	Register „Risikobeurteilung“
	

	2.5.3
	Risikobeurteilung der Maschine
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2.6
	Register „Benutzerinformation“
	

	2.6.3
	Betriebsanleitung der Maschine
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2.7
	Register „EG-Konformitätserklärung(en)/ Einbauerklärung(en)“
	

	2.7.3
	Kopie der EG-Konformitätserklärung
	X
	
	
	
	
	
	
	
	


	A.2.8
	Register „Unterlagen zum Konformitätsbewertungsverfahren“
	

	2.8.3
	Interne Fertigungskontrolle bei der Herstellung
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.4
	EG-Baumusterprüfverfahren
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.5
	Umfassendes Qualitätsicherungssystem
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	A.3
	Hauptregister 
„Technische Dokumentation Zulieferer A“

	
	Hinweis:

Die Informationen der Register A.3.3 „Benutzerinformation“ und A.3.4 „Konformitäts-/Herstellererklärung“ müssen rechtlich zwingend vom Zulieferer an den Auftraggeber geliefert werden.
Alle anderen Dokumente muss der Zulieferer dem Auftraggeber nach Maschinenrichtlinie nicht liefern.

Gleiches gilt für die Informationen der Register A4 und A5.
	
	X
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